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Arbeitsrecht 
(Nr. 146/2006) 

 
Kündigung eines schwerbehinderten  

Arbeitnehmers – Versetzung auf einen  
leidensgerechten Arbeitsplatz 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Die Pflicht des Arbeitgebers, einem schwerbehinderten Arbeit-
nehmer gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 
einen seinen Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechenden Ar-
beitsplatz zuzuweisen, ist auch zu berücksichtigen bei der Prü-
fung, ob eine Beendigungskündigung durch eine mit einer Än-
derungskündigung verbundenen Versetzung auf einen solchen 
Arbeitsplatz vermieden werden kann.  
 
Widerspricht jedoch der Betriebsrat der Versetzung, ist in der 
Regel davon auszugehen, dass eine dem Arbeitgeber zumutba-
re Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nicht besteht. Der Arbeit-
geber ist nur bei Vorliegen besonderer Umstände verpflichtet, 
ein Zustimmungsersetzungsverfahren nach § 99 Abs. 4 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) durchzuführen. 
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